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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der SFC KOENIG AG 
Version 12/2020 
 
I. Geltungsbereich 
Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschliesslich auf Grundlage dieser Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen (im Folgenden „Verkaufsbedingungen“). Sie sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden über 
die von uns angebotenen Lieferungen oder Leistungen abschliessen. Sie gelten in ihrer jeweiligen Fassung auch für alle 
zukünftigen Lieferungen oder Leistungen, selbst wenn wir auf ihre Einbeziehung im Einzelfall nicht gesondert hinweisen. Mit 
Abgabe der Bestellung oder der Entgegennahme unserer Lieferungen und Leistungen erkennt der Kunde die Geltung dieser 
Verkaufsbedingungen an. 
 
II. Angebot und Vertragsschluss 
(1) Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus dem jeweiligen Angebot nicht etwas anderes ergibt. 
Ebenso sind technische Beschreibungen und sonstige Angaben in Angeboten, Prospekten und sonstigen Informationen zunächst 
unverbindlich. Bestellungen oder Aufträge des Kunden gelten als verbindliches Vertragsangebot und können von uns innerhalb 
von drei (3) Wochen nach Zugang mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. unserer sofortigen Warenlieferung 
angenommen werden. Ein Vertrag kommt nur durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung bzw. die Warenlieferung zustande 
und richtet sich ausschliesslich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung (sofern eine solche erteilt wird) und diesen 
Verkaufsbedingungen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung der Auftragsbestätigung per E-Mail oder Fax. 
(2) Abänderungen oder Ergänzungen bereits angenommener Bestellungen bedürfen, wie auch Nebenabreden und Garantien 
unserer Verkaufsangestellten, zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 
(3) Bei Abweichungen zwischen der Auftragsbestätigung und diesen Verkaufsbedingungen gehen die Regelungen der 
Auftragsbestätigung vor. 
(4) Unsere Angaben zu der zu liefernden Ware (z.B. Gewichte, Masse, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und 
technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd massgeblich, 
soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine 
garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der zu liefernden Ware. 
Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 
(5) Wir behalten uns das Eigentum und/oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen 
sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, 
Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche 
Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch für andere Zwecke als den Einkauf von Ware bei uns nutzen oder 
vervielfältigen. Er hat auf unser Verlangen diese Gegenstände und eventuell gefertigte Kopien vollständig an uns zurückzugeben 
oder zu vernichten. Dies gilt auch wenn die Gegenstände von ihm im ordnungsgemässen Geschäftsgang nicht mehr benötigt 
werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
 
III. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Liefer- und Leistungsumfang. Mehr- oder 
Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in CHF Free Carrier („FCA am Sitz der SFC KOENIG 
AG, Dietikon, Schweiz“ gemäss Incoterms 2020), exklusive Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie exklusive 
Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben; bei Exportlieferungen zuzüglich Zoll.  
(2) Erfolgt die Lieferung oder Leistung erst mehr als vier (4) Monate nach Vertragsschluss und sind nach dem Vertragsschluss 
nicht vorhersehbare und von uns nicht zu vertretende Kostensteigerungen im Hinblick auf unsere Lieferungen und Leistungen 
eingetreten, so sind wir nach billigem Ermessen zur Weitergabe der höheren Kosten durch entsprechende anteilige Erhöhung 
des vereinbarten Preises berechtigt. Die Weitergabe der höheren Kosten erfolgt derart, dass unser absoluter Gewinn erhalten 
bleibt, d.h. nicht erhöht wird. Lediglich die tatsächlich eingetretenen Mehrkosten können von uns an den Kunden weitergegeben 
werden. Sollte der Nettopreis für unsere Lieferungen und Leistungen, den der Kunde an uns nach dieser Berechnung zu 
entrichten hat, 100% des ursprünglich vereinbarten Nettopreises übersteigen, so steht dem Kunden das Recht zu, vom Vertrag 
zurücktreten, wobei der Kunde uns im Falle des Rücktritts vom Vertrag eine Pauschalentschädigung von 15% des 
Bruttokaufpreises zu zahlen hat. Dem Kunden bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass uns durch den Rücktritt kein Schaden 
oder aber ein geringerer Schaden entstanden ist. 
(3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreissig (30) Tagen ohne Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich 
vereinbart ist. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, so gerät der Kunde in Verzug, ohne dass es einer vorherigen Mahnung 
bedarf. Wir sind in diesem Fall berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Die Geltendmachung darüber 
hinausgehender Verzugsschäden bleibt unberührt. 
(4) Die Verrechnung mit Gegenforderungen des Kunden ist nur zulässig, soweit die Gegenforderungen von uns anerkannt, 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung eines Retentionsrechts ist der Kunde nur dann berechtigt, wenn 
seine Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht und von uns anerkannt wurde, unbestritten ist oder rechtskräftig 
festgestellt wurde. Bei Mängeln bleiben die Gegenforderungen des Kunden unberührt. 
 
IV. Lieferung, Lieferzeit, höhere Gewalt und Teillieferung 
(1) Lieferungen erfolgen Free Carrier („FCA am Sitz der SFC KOENIG AG, Dietikon, Schweiz“ gemäss Incoterms 2020). 
Sämtliche Liefer- und Leistungsverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, es 
sei denn, die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten. 
(2) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, sofern wir 
nichts anderes vereinbart haben. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den 
Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder den sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. Von uns in 
Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen beginnen erst nach restloser Klärung aller 
Ausführungsdetails zu laufen. 
(3) Wir können – unbeschadet unserer sonstigen Rechte – vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder 
eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen 
Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. 
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(4) Wir haften nicht für Unmöglichkeit oder Verzögerung der Lieferung oder Leistung, soweit diese durch höhere Gewalt oder 
sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmässige Aussperrungen, 
Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen oder behördliche Massnahmen) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern uns solche 
Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern 
sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten. 
(5) Wir sind zu Teillieferungen oder Teilleistungen berechtigt, soweit diese für den Kunden zumutbar sind. 
 
V. Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang und Abnahme 
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist unser Firmensitz in 8953 Dietikon, Schweiz, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.  
(2) Sofern wir auf Wunsch des Kunden den Versand der Ware übernehmen, erfolgt der Versand auf Kosten und Risiko des 
Kunden. Sofern uns der Kunde hinsichtlich Versandart und Verpackung keine Weisungen erteilt, erfolgt Versand und Verpackung 
nach unserem pflichtgemässen Ermessen. 
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht spätestens mit der Übergabe der Ware 
(wobei der Beginn des Verladevorgangs massgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder den sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere 
Leistungen (z.B. Versand) übernommen haben. 
(4) Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, den wir nicht zu vertreten haben oder teilt der Kunde 
uns bereits im Vorfeld der Lieferung mit, dass er die Ware nicht annehmen wird, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der 
Versandbereitschaft der Lieferung auf den Kunden über. 
(5) Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang massgebend. Auch im Übrigen gelten für eine 
vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
(6) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch uns betragen die Lagerkosten 0,25 % des 
Rechnungsbetrages der zu lagernden Ware pro abgelaufener Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder 
geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 
(7) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, 
Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert. 
 
VI. Mängelhaftung 
(1) Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu 
untersuchen. Die Ware gilt hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 
Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Kunden genehmigt, wenn uns nicht unverzüglich nach Ablieferung und dem 
Zeigen des Mangelseine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gilt die gelieferte Ware als vom Kunden 
genehmigt, wenn die schriftliche Mängelrüge uns nicht unverzüglich nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte.  
(2) Wir gewährleisten, dass die gelieferte Ware die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Die vereinbarte Beschaffenheit bemisst 
sich ausschliesslich nach den zwischen uns und dem Kunden schriftlich getroffenen konkreten Vereinbarungen oder unseren 
Bestätigungen über die Eigenschaften, Merkmale und Leistungscharakteristika. Für öffentliche Äusserungen Dritter, die von uns 
nicht autorisiert sind, übernehmen wir keine Haftung. Die gesetzlichen Regelungen zur Behauptungs- und Beweislast bei 
Mängeln bleiben im Übrigen unberührt. Beschreibende oder erläuternde Angaben hinsichtlich der Ware oder deren 
Verwendungszweck sowie öffentliche Äusserungen sind nicht als Zusicherung oder Garantie für eine besondere Beschaffenheit 
der Ware zu verstehen. Für den Inhalt derartiger Zusicherungen oder Garantien ist eine schriftliche Vereinbarung oder eine 
schriftliche Bestätigung durch uns massgeblich. 
(3) Bei Mängeln der gelieferten Ware sind wir nach unserer innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung (im Folgenden „Nacherfüllung“) verpflichtet und berechtigt. Die Nacherfüllung beinhaltet 
weder den Ausbau der mangelhaften Waren noch den erneuten Einbau, wenn wir nicht ursprünglich zum Einbau verpflichtet 
waren. Der Kunde wird auf unser Verlangen mit gewährleistungspflichtigen Mängeln behaftete Waren an uns übersenden und 
uns die für die Nacherfüllung notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Die zum Zwecke der Nacherfüllung anfallenden 
Material-, Transport-, Arbeits- und ggf. Einbau- und Ausbaukosten übernehmen wir im Umfang der gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern die Mängel berechtigterweise geltend gemacht werden. Erweist sich eine Mängelrüge des Kunden als unberechtigt und 
hat der Kunde dies erkannt oder fahrlässig nicht erkannt, so ist der Kunde uns zum Ersatz der hierdurch entstandenen 
Aufwendungen verpflichtet. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 
unangemessenen Verzögerung der Nacherfüllung, kann der Kunde hinsichtlich des mangelhaften Teils der Lieferung vom 
Vertrag zurücktreten oder den Preis angemessen mindern. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Massgabe von Ziff. VII und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
(4) Nur in dringenden Fällen oder zu Abwehr unverhältnismässig grosser Schäden oder, wenn wir mit der Beseitigung des 
Mangels in Verzug sind, hat der Kunde das Recht, nach unverzüglicher Mitteilung an uns den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und von uns den Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Von einer derartigen Ersatzvornahme sind 
wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Ersatzvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt 
wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. Wir übernehmen keine Gewähr für 
Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung, fehlerhafte Behandlung oder durch natürliche Abnutzung 
entstehen, sofern die Schäden nicht von uns zu vertreten sind. 
(5) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die gelieferte Ware ändert oder durch Dritte ändern 
lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch 
die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 
(6) Die Verjährungsfrist für Mängelhaftungsansprüche beträgt ein (1) Jahr ab Gefahrübergang. Soweit das Gesetz zwingend eine 
längere Verjährungsfrist vorschreibt, sowie für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, hinsichtlich der Rechte des Kunden bei arglistig verschwiegenen Mängeln oder vorsätzlich bzw. grob fahrlässig 
verursachten Schäden bleibt es bei den gesetzlichen Verjährungsfristen. 
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VII. Haftung und Schadensersatz 
(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter 
Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Massgabe dieser Ziff. VII eingeschränkt. 
(2) Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die 
Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation der Ware, deren Freiheit von Mängeln, die ihre Funktionsfähigkeit oder 
Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem 
Kunden die vertragsgemässe Verwendung der Ware ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des 
Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. 
(3) Soweit wir gemäss Ziff. VII Abs. 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf vertragstypische 
vorhersehbare Schäden begrenzt, d.h. auf solche Schäden, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 
Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen 
und die bei bestimmungsgemässer Verwendung der Ware typischerweise zu erwarten sind. 
(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
(5) Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns 
geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher 
Haftung. 
(6) Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Massnahmen zur Schadensabwehr und Schadensminderung zu treffen. 
 
VIII. Verbindlicher Originaltext 
Der deutsche Originaltext dieser Verkaufsbedingungen ist massgebend. Die französische und englische Übersetzung ist 
unverbindlich, soweit sie vom deutschen Originaltext abweicht. 
 
IX. Schlussbestimmungen 
(1) Vorbehaltlich eines anderweitigen ausschliesslichen Gerichtsstands ist der ausschliessliche Gerichtsstand für die 
Entscheidung aller aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung entstehender Streitigkeiten Dietikon, Schweiz. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. 
(2) Die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschliesslich schweizerischem Recht, unter 
Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG). 
(3) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Bestimmung soll 
durch diejenige rechtlich wirksame Bestimmung ersetzt werden, welche der wirtschaftlichen Zielsetzungen der unwirksamen 
Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Regelungslücke. 
(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche aus Verträgen mit uns an Dritte abzutreten.  


